


Nachtrag Nr. 3 
zur Satzung zum Durchführungsplan Nr. 1 vom 6.2.1959 „Im Klostergarten“ 

der Gemeinde Kloster Oesede 
 
 
Auf Grund des § 6 der Nieders. Gemeindeordnung vom 4.5.1955 in der z.Zt. gültigen Fassung, in 
Verbindung mit den §§ 2, 9 und 10 des BBauG vom 23.6.1960 hat der Rat der Gemeinde Kloster 
Oesede am, 21.3.1968 folgenden 3. Nachtrag zur Satzung vom 18.3.1959 beschlossen: 
 
 

§ 1 
 
Der § 1 der Satzung vom 18.3.1959 zum Durchführungsplan Nr. 1, sowie die Nachträge vom 
14.7.1960 und 20.6.1966 werden aufgehoben. An Ihre Stelle tritt: 
 
Für die Bebauung des in Flur 5 und 14, Gemarkung und Gemeinde Kloster Oesede gelegenen 
Gebietes sind 
 

a. der Durchführungsplan Nr. 1 vom 6.2.1959 
b. das Deckblatt Nr. 1 vom 21.4.1966, 
c. die vereinfachte Änderung vom 21.3.1968 

 
verbindlich. 
 
Pläne und Anlagen können in der Gemeindeverwaltung während der Dienststunden eingesehen 
werden. 
 
 

§ 2 
 
Dieser 3. Nachtrag tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Kloster Oesede, den 21. März 1968 
 
gez. Unterschrift                                  S                                   gez. Unterschrift 
Bürgermeister                                                                           Gemeindedirektor 
 



Begründung 
zur vereinfachten Änderung gemäß § 13 BBauG des Deckblattes  

Nr. 1 zum Durchführungsplan Nr. 1 „Im Klostegarten“ der 
Gemeinde Kloster Oesede, Landkreis Osnabrück 

 
 
Der Durchführungsplan Nr. 1 „Im Klostergarten“ vom 6.2.1959 sah für die Grundsrücke, die zwischen 
der Kloster- und Königstraße liegen, nur eine zwingende Baulinie, jeweils an der Straßenseite der 
Grundstücke vor. Dem Grundstückseigentümern sollte die Möglichkeit gegeben werden, auf Grund 
der geringen Grundstückstiefen das Grundstück ausreichend bebauen zu können. Aus diesem Grun-
de wurde eine rückwärtige Grenze der überbaubaren Grundstücksflächen nicht verbindlich festgelegt. 
Im Deckblatt Nr. 1 zum Durchführungsplan wurde dann irrtümlich für die Grundstücke zwischen der 
Kloster- und Königstraße eine rückwärtige Begrenzung der überbaubaren Grundstücksflächen mit ein-
geplant. 
Die vereinfachte Änderung wurde nun erforderlich, um für die Grundstücke zwischen Kloster- und 
Königstraße im rückwärtigen Teil die Möglichkeit für die Errichtung von Garagen zu schaffen. Aus 
diesem Grunde wurde der im Deckblatt Nr. 1 unterbrochene überbaubare Bereich auch auf die 
hinteren Grundstücksteile ausgedehnt. 
Weitere Änderungen sieht der Beschluß des Rates nicht vor. Die Eigentümer der betroffenen und be-
nachbarten Grundstücke haben zugestimmt. 
 
 
Kloster Oesede, den 10.4.1968 
 
gez. Unterschrift                                                   S                                  gez. Unterschrift 
Bürgemeister                                                                                            Gemeindedirektor 
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